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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Ein beherzter Griff in die Klischeekiste verhindert Inklusion 
Medien wirken. Insbesondere auf die Bewusstseinsbildung – und umso mehr, wenn 
persönliche Erfahrungen, Wissenserwerb vor Ort und persönliche Kontakte fehlen 
oder nur schwer möglich sind. Genau diese Hürden zeigen sich häufig zwischen 
Menschen mit und ohne Behinderung, weil sich in einer nicht-inklusiven Gesellschaft 
nicht nur Barrieren, sondern auch Parallelwelten – von der Sonderschule, bis hin zu 
geschützten Werkstätten – auftun. Das verstärkt Vorurteile und Unsicherheit im 
Umgang mit Menschen mit Behinderungen. 2008 wurde in Österreich mit der UN-
Behindertenrechtskonvention ein internationales, völkerrechtlich verbindliches 
Übereinkommen ratifiziert. Damit hat man sich verpflichtet, unterschiedlichste 
Maßnahmen voranzutreiben, um den Pfad für eine inklusive Gesellschaft zu ebnen.  
 
Wer Meinung macht, trägt Verantwortung 
Ein Paradigmenwechsel in der medialen Berichterstattung ist im Hinblick auf soziale 
Barrieren in der Gesellschaft ein zentraler Punkt. Die UN-
Behindertenrechtskonvention fordert daher in aller Deutlichkeit eine Abkehr von 
gängigen Rollenklischees und einseitiger, diskriminierender sowie 
realitätsverzerrender Inszenierung und Darstellung von Menschen mit 
Behinderungen in Medien. Dass hier Idealvorstellung und Realität noch weit 
auseinanderklaffen, zeigt die vorliegende Studie. Menschen mit Behinderung sind in 
den Massenmedien eine Randerscheinung, vor allem dann, wenn sie nicht jene 
Kriterien erfüllen, die gemeinhin als medial „gut vermarktbar“ gelten. Es dominieren in 
den Medien Beiträge über prominente Persönlichkeiten oder SportlerInnen, die mit 
Leistung beeindrucken. Darüber hinaus bedienen sich Medien häufig jener 
Rollenbilder, die über Emotionen wie Bewunderung oder Mitleid wirken. „Gut 
gemeint“ ist dabei auch in der medialen Debatte manchmal das Gegenteil von gut im 
Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention – ein Problem, welches vor allem in der 
medialen Inszenierung von Wohltätigkeitsaktionen für Menschen mit Behinderung 
offensichtlich wird. Die realitätsnahe und „gewöhnliche“ Darstellung von Menschen 
mit Behinderungen rückt allzu häufig in den Hintergrund, auch wenn es 
medienübergreifend immer wieder vereinzelte Beispiele gibt, die zeigen, dass eine 
positive und respektvolle Berichterstattung möglich ist. 
 
Insbesondere die reichweitenstarken Massenmedien tragen Verantwortung dabei, 
wie eine Gesellschaft im Umgang mit Menschen mit Behinderung informiert, geprägt 
und letztlich gebildet wird. Dafür braucht es eine grundlegendere 
Auseinandersetzung mit der Thematik in den Redaktionen, Bewusstseinsbildung und 
nicht zuletzt die Partizipation von Menschen mit Behinderungen. 
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BEGRIFFSKLÄRUNG 

Behinderung 

In der UN-Behindertenrechtskonvention wird im Artikel 1 Satz 2 eine Definition des 
Begriffes „Behinderung“ und „Menschen mit Behinderung“ versucht: „Menschen die 
langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, 
welche sie in Wechselwirkung mit Barrieren an der vollen, wirksamen und 
gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft behindern können.“ (UN-
Behindertenrechtskonvention Art. 1) Die Grenze zwischen Krankheit und 
Behinderung ist oft nicht klar ersichtlich, manchmal fließend und auch in den Medien 
nicht immer mit Gewissheit zu ziehen. Für die Medienmarktanalyse waren die beiden 
Kriterien „längerfristige Beeinträchtigung“ und die „Wechselwirkung mit Barrieren“ 
ausschlaggebend. Die Abgrenzung zu chronischen Krankheiten ist in diesem Kontext 
jedoch nicht immer ganz sauber möglich und selbst in der Forschung gibt es 
unterschiedliche Sichtweisen und Ansätze. 

 

Inklusion 

Inklusion versus Exklusion. Menschen mit Behinderungen werden oft bewusst oder 
unbewusst an der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben gehindert, durch 
Spezialeinrichtungen vom nichtbehinderten Teil der Gesellschaft getrennt, durch 
eingeschränkte Barrierefreiheit oder Vorurteile ausgeschlossen. Das soll durch eine 
moderne Behinderten- und Inklusionspolitik verändert werden. „Die Kernaussage der 
UN-Behindertenrechtskonvention ist der Schutz von Menschen mit Behinderungen 
vor Diskriminierungen und Ausgrenzungen durch die Gewährleistung und 
Verwirklichung der unveräußerlichen Menschenrechte.“ (Sozialverband VdK Bayern, 
2013).  

Abbildung 1: Exklusion – Separation – Integration – Inklusion (Indlekofer, 2013, S. 2) 
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Abbildung 2: Nationaler Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 
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ERGEBNISSE DER ANALYSE DER PRINTMEDIEN 

Printmedien – Relevanz und Medienstruktur in Österreich 

In der österreichischen Medienlandschaft nehmen die klassischen Printmedien trotz 
Digitalisierung und Social-Media-Trend nach wie vor eine zentrale Stellung als 
Informationsquellen und in der (politischen) Meinungsbildung der Bevölkerung ein. 
Mit einer nationalen Reichweite (NRW) von fast 68 Prozent erreichen sie einen 
großen Teil der Bevölkerung. Besonders einflussreich sind aufgrund der hohen 
Reichweite die Boulevardblätter – allen voran die Kronen Zeitung mit einer NRW von 
31 Prozent (vgl. ARGE-Media-Analysen, 2015). Die Stärke des Boulevards wird 
insbesondere dann sichtbar, wenn die Reichweiten von Kronen Zeitung, Heute und 
Österreich addiert und den anderen bundesweiten Medien gegenübergestellt werden 
– Meinung und Informationsstand der Bevölkerung werden in Österreich maßgeblich 
vom Boulevard geprägt und beeinflusst. 

Abbildung 3: Nationale Reichweiten überregionaler österreichischer Tageszeitungen (Verein 
ARGE-Media-Analysen,15.10. 2015) 

 

 
Für die vorliegende Studie wird das Augenmerk bewusst auf die reichweitenstarken – 
und damit einflussreichen – Medien des Landes gelegt. Damit soll veranschaulicht 
werden, mit welchen Darstellungsmustern von Menschen mit Behinderungen der 
überwiegende Teil der Bevölkerung konfrontiert wird bzw. wie gesellschaftliche 
Trends in den Medien widergespiegelt werden.  
 
Da vielen Menschen der persönliche Kontakt zu Menschen mit Behinderungen fehlt, 
sind Medien – auch Printmedien – häufig die einzige Möglichkeit, sich ein Bild über 
Menschen mit Behinderungen zu machen (vgl. Radtke, 2006, S. 122).  
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Printauswertung im Detail 

Medienrelevanz und Berichtsvolumen 

Menschen mit Behinderung bleiben auf medialer Ebene oft bloß eine Randnotiz und 
Behinderung stellt ein Nischenthema dar. Das Berichtsvolumen wirkt auf den ersten 
Blick relativ groß, es muss aber im Vergleich mit der Präsenz anderer Themen 
relativiert werden. Zwar gibt es Persönlichkeiten (z.B. Kira Grünberg) oder Ereignisse 
(Paralympics), bei denen einzelne Menschen mit Behinderungen für Medien von 
großem Interesse sind und es daher entsprechendes Medienecho gibt, 
„gewöhnliche“ Menschen mit Behinderungen, der Alltag Betroffener oder das Thema 
Behinderung an sich bleiben allerdings bei vielen Medien ein Nebenschauplatz. 
 
Wie ausführlich und intensiv einzelne Medien über das Thema Behinderung und über 
Menschen mit Behinderungen berichten zeigt die folgende Abbildung. Ohne die 
Gewichtung der nationalen Reichweite der Medien zu berücksichtigen3, berichtet die 
Kleine Zeitung mit über 78.000 Wörtern4 mit großem Abstand am meisten über 
Menschen mit Behinderungen oder Themen in diesem Kontext. Dahinter finden sich 
der Kurier mit etwas über 49.000 Wörtern und der Standard mit etwa 48.000 Wörtern. 
 
Abbildung 4: Berichtsvolumen in einzelnen Medien mit und ohne Gewichtung nach der 
nationalen Reichweite 

 

                                                           
3 die Werte entsprechen den tatsächlich gezählten Wörtern in der Zeitung ohne Einberechnung der 

Gewichtungsfaktoren 
4 Bilder und Headlines werden für die bessere Abbildung des Berichtsvolumens nach einem speziellen Schlüssel 

in „Wörter“ (umgerechnet) – das Berichtsvolumen zeigt dabei an, wie viel Raum einem Thema in einem Medium 
zugesprochen wird. 
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Abbildung 5: Anteil der Top-3 Themen am Gesamtvolumen der Berichterstattung 

 
 
Knapp 60% des Berichtsvolumens in den untersuchten Massenmedien entfällt auf 
nur drei Themen. Die größte Aufmerksamkeit erreichten dabei der Sportunfall der 
Stabhochspringerin Kira Grünberg und der Sturz des Skispringers Markus Müller. 
Selbst ein Jahr nach ihrem Unfall lässt der Fall Kira Grünberg die Wogen medial 
hochgehen. Immer wieder wird über den „Schicksalstag“, Grünbergs Fortschritte in 
der Rehabilitation, ihren Lebensalltag oder über öffentliche Auftritte der ehemaligen 
Sportlerin berichtet – das Medienecho ist selbst ein Jahr nach dem Unfall immer 
noch ungebrochen. Kira Grünberg verkörpert für viele Medien offensichtlich das, was 
als „gute Geschichte“ inszeniert werden kann. Medien berichten ausufernd über 
diese junge Sportlerin, die nach einem tragischen Unfall „ein Leben im Rollstuhl 
verbringen wird müssen“, die „nicht mit ihrem Schicksal hadert“ und die „sich mit 
hartem Training und Willensstärke zurückkämpft“. Eine Frau, die „nicht aufgibt“ und 
„ein Vorbild“ sein kann (so einige Zitate aus der Berichterstattung über Grünberg). 
Diese Art von Geschichten sind erfolgreich, weil sie durch Art der Inszenierung 
Bewunderung und Mitleid auslösen – oder beides (siehe unten). Es gibt in dieser Zeit 
noch weitere tragische Unfälle von SportlerInnen, wie etwa jenen der Schwimmerin 
Vanessa Sahinovic, die jedoch allesamt nicht so hohe mediale Aufmerksamkeit 
erreichen, wie der Fall von Kira Grünberg. Insgesamt wird ein knappes Viertel des 
Berichtsvolumens in den Mainstreammedien über Behinderung und Menschen mit 
Behinderungen den Sportunfällen prominenter SportlerInnen in der Berichterstattung 
gewidmet.  
 
Ein Fünftel der Berichterstattung über Menschen mit Behinderungen entfällt auf das 
Sportgroßereignis Paralympics in Rio de Janairo. In den drei Wochen der 
paralympischen Spiele wurde im Ausmaß von fast 200.000 (nach Reichweite 
gewichteten) Wörtern über Erfolge, Misserfolge und in Form von Porträts von 
ProfisportlerInnen mit Behinderungen berichtet. In der Berichterstattung über 
Menschen mit Behinderungen nehmen die Paralympics demnach eine sehr wichtige 
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Abbildung 6: Top-Themen 1-10 allgemein 

 
 
Im thematischen Mittelfeld, verglichen mit den Top-3-Themen jedoch weit 
abgeschlagen, finden sich die Bereiche Gesellschaft und Behinderung, Menschen 
mit Behinderungen in Kunst, Kultur, Film oder Theater, die Arbeitsmarktsituation für 
Menschen mit Behinderungen, die Beschäftigung bzw. Betreuung behinderter 
Menschen in geschützten Werkstätten oder die Betreuungslage der Unterstützung 
betroffener Menschen oder Gewalt gegen bzw. Verwahrlosung von Menschen mit 
Behinderungen. All diese Themen sind gesellschaftspolitisch und im Rahmen der 
UN-Behindertenrechtskonvention hoch relevant, werden aber – vor allem in den 
reichweitenstarken Boulevardmedien – nicht oder nur unzureichend behandelt. Vor 
allem die Rechte behinderter Menschen (etwa auf Sozialversicherungsanspruch bei 
der Beschäftigung in Werkstätten oder faire Bezahlung am Arbeitsmarkt) werden 
häufig nicht entsprechend differenziert dargestellt. Auch die positive Darstellung von 
Menschen mit Behinderungen mit ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten wird nur 
punktuell aufgegriffen. 
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Abbildung 7: Top-Themen 11-20 allgemein 

 
 
Unter der Wahrnehmungsgrenze finden sich Themen wie Sachwalterschaft oder 
persönliche Assistenz, die fast ausschließlich von Qualitätsmedien aufgegriffen 
werden. Von medialer Seite ignoriert, für viele Menschen mit Behinderungen aber 
von enormer Relevanz, sind die finanzielle Absicherung und der Bereich Wohnen. 
Wohnen muss für Menschen mit Behinderung barrierefrei sein, barrierefreies 
Wohnen muss aber auch leistbar sein – diese Aspekte werden von Medien kaum 
aufgegriffen. 
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Abbildung 8: Top-Themen 21-28 allgemein 

 
 
 
Themensetting im Medienvergleich Krone vs. Kleine Zeitung vs. Standard 
Über die Paralympics wird in allen Medien relativ ausführlich berichtet. Auch die 
schwerwiegenden Sportverletzungen von Kira Grünberg, Lukas Müller und anderen 
Betroffenen sorgen medienübergreifend für hohe Resonanz. Darüber hinaus zeigen 
sich aber zum Teil signifikante Unterschiede beim Vergleich des Themensettings 
unterschiedlicher Medien. Exemplarisch werden hier die Themensettings von Kronen 
Zeitung, Kleine Zeitung und Standard gegenübergestellt. 
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Abbildung 9: Themensetting Kronen Zeitung 

 
 
Die Kronen Zeitung positioniert sich stark im Bereich Charity und wird ebenso wie die 
Kleine Zeitung regelmäßig aktiv in der Spendenakquierierung für Menschen mit 
Behinderungen. Darüber hinaus bevorzugen beide Blätter eine möglichst 
personifizierte Darstellung von Behinderung. Wird über das Thema Behinderung 
berichtet, dann braucht es in den Boulevardblättern, aber auch in der Kleinen Zeitung 
und im Kurier bevorzugt ein Gesicht, eine persönliche Geschichte (Exklusivbericht 
über Kira Grünberg, Porträt eines Autisten, Interview mit einer Frau ohne Beine), die 
erzählt werden kann. In der Regel geht es dabei um Einzelfälle und nicht um einen 
kritischen Blick auf die Gesellschaft oder ein Einbeziehen der rechtlichen Situation 
von Menschen mit Behinderungen. Auch von der UN-Behindertenrechtskonvention 
umstrittene Punkte, wie Sonderschulen oder geschützte Werkstätten, werden in der 
Krone unkritisch – teilweise sogar positiv inszeniert. 
 
Die Kronen Zeitung nähert sich dem Themenkomplex Behinderung häufig aus einem 
medizinischen Blickwinkel, etwa in der regelmäßig erscheinenden 
Gesundheitsbeilage. Behinderungen – etwa Querschnittslähmung oder Multiple 
Sklerose – werden wissenschaftlich erklärt und in der Regel auch Heilungs- oder 
Behandlungsmethoden vorgestellt. In diese Richtung gehen auch technische 
Vorrichtungen und Erfindungen, die einen fehlenden Körperteil ersetzen oder einen 
nicht ausreichend funktionstüchtigen unterstützen sollen (Enhancement). Der Bereich 
Enhancement wird in der Regel in den High-Tech- oder Future-Beilagen der 
Zeitungen gebracht. Es steht dabei das Interesse an technischer Innovation im 
Vordergrund. Für Menschen mit Behinderungen sind in der Regel die vorgestellten 
Hilfsmittel wie teure Sprachcomputer oder Exoskelette nicht leistbar.  
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Abbildung 10: Themensetting Kleine Zeitung 

 
 
Die Kleine Zeitung setzt als bundesweit einflussreiche Regionalzeitung darüber 
hinaus eigene Schwerpunkte, etwa im Bereich Sonderschulen (starke Polarisierung 
zwischen Beibehaltung der Sonderpädagogik für behinderte Kinder und einem 
inklusiven Bildungssystem für alle Kinder). Großes Interesse zeigt die Kleine Zeitung 
an den Special Olympics, die Anfang 2017 in Schladming (Steiermark) ausgetragen 
werden sollen. Hier spielt vor allem auch der Wirtschaftsfaktor und Werbewert einer 
solchen Veranstaltung in die Berichterstattung hinein, die TeilnehmerInnen werden 
dabei viel weniger offensiv und prominent platziert, als Größen aus Politik, Wirtschaft 
und internationalen Stars, wie Arnold Schwarzenegger, der Werbung für die Special 
Olympics in der Steiermark macht. 

Während die Boulevardblätter Kronen Zeitung, Österreich und Heute, aber auch 
Kurier und Kleine Zeitung einen großen Charity-Anteil bei der medialen Darstellung 
von Menschen mit Behinderungen aufweisen, wird der Wohltätigkeitsaspekt im 
Kontext Menschen mit Behinderungen im Standard nicht in der Berichterstattung 
akzentuiert. Gleichzeitig ist der Standard das einzige der untersuchten Medien, 
welche die ORF-Charity-Aktion „Licht ins Dunkel“ durch Gratisinserate in großem Stil 
unterstützt (siehe unten). Auch die von den reichweitenstarken Massenmedien 
favorisierten Beiträge über Sportunfälle prominenter Persönlichkeiten wie Kira 
Grünberg werden im Standard in wesentlich geringerem Ausmaß gebracht. Wie 
bereits in der Pilotstudie schneidet der Standard bezugnehmend auf die UN-
Behindertenrechtskonvention (im Rahmen des Pilotprojektes damals auch die 
Presse) beim Themensetting im Kontext Behinderung wesentlich besser ab als die 
anderen Blätter, indem weniger Einzelschicksale und Charity, dafür mehr die Rechte 
behinderter Menschen sowie Chancen durch Inklusion in den Vordergrund gerückt 
werden.  
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Abbildung 11: Themensetting Standard 

 
 
Die Situation von Menschen mit Behinderung am Arbeitsmarkt etwa oder rechtliche 
Ansprüche behinderter Menschen auf Teilhabe an der Gesellschaft sind 
Themenbereiche, die sich in den Boulevardblättern kaum finden.  
 
In das Themenranking im Kontext Menschen mit Behinderungen fließen 
ausschließlich redaktionelle Beiträge ein, damit ein realistisches Urteil über die 
unterschiedlichen Medien möglich ist. Bezahlte Anzeigen und Werbungen in diesem 
Kontext werden später in dieser Studie noch eigens behandelt.  
 
Darstellungsmuster von Menschen mit Behinderungen in Printmedien 

Neben Umfang der Berichterstattung und Themenwahl der einzelnen Medien ist vor 
allem die Art der medialen Darstellung und Inszenierung von Kindern und 
Erwachsenen mit Behinderungen zentral für die Auswertung. In der 
wissenschaftlichen Forschung wurden Kategorien über häufig verwendete 
Darstellungsformen von Menschen mit Behinderungen in Medien entwickelt (vgl. 
Sandfort, 1982, S. 209). Ein großer Teil der Berichterstattung lässt sich diesen 
Darstellungskategorien zuordnen.  
 
Wenn über Menschen mit Behinderungen berichtet wird, dann gibt es, wie Peter 
Radtke (2006, S. 120) anmerkt, häufig eine „Schwarz-Weiß-Malerei“. In der 
Jahresanalyse zeigt sich diese Polarisierung deutlich. Ein großer Teil der 
Berichterstattung über Menschen mit Behinderungen inszeniert die Betroffenen 
entweder als bedauerliche Menschen, die großes Leid und Elend ertragen müssen, 
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denen aber unter Umständen (etwa durch Spenden) geholfen werden kann. Oder 
aber – ein aus Sicht der UN-Behindertenrechtskonvention nicht weniger kritischer 
Zugang in der medialen Inszenierung – die Darstellung von einzelnen Menschen mit 
Behinderungen als HeldInnen („Elitebehinderte“), die „Schicksale“ und Alltag 
„meistern“. (vgl. Sandfort, 1982, S. 208f) 
 
In dieser Studie wird die klischeehafte, mitleidsgetragene Darstellung als 
Inszenierung als „Opfer“ ausgewiesen, die stark leistungsbezogene und 
bewundernde Inszenierung von Menschen mit Behinderungen als „HeldIn“ 
zusammengefasst. 
 
Abbildung 12: Darstellungsformen von Menschen mit Behinderungen in Printmedien - 
allgemein 

 
 
Zu einem Anteil von 58 Prozent werden Menschen mit Behinderungen neutral 
dargestellt, zu 42 Prozent findet eine Einordnung in eine der beiden klischeehaften 
Darstellungsformen statt. 
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Abbildung 13: Darstellungsformen von Menschen mit Behinderungen in den diversen 
Printmedien 

 
 
Wie die Abbildung zeigt, findet in den meisten Medien eine starke Reproduktion 
gängiger Rollenklischees über Menschen mit Behinderungen statt. Vor allem in den 
reichweitenstarken Boulevardblättern werden Menschen mit Behinderungen 
besonders häufig als arme Opfer oder bewundernswerte HeldInnen dargestellt. 
Diese enge Sichtweise und klischeehafte Darstellung ist aus Sicht der UN-
Behindertenrechtskonvention in mehrerlei Hinsicht problematisch: Buben und 
Mädchen, Frauen und Männer mit Behinderungen sollen würdevoll und nicht als 
bemitleidenswerte oder abhängige BittstellerInnen dargestellt werden. Sie sollen 
zudem als gleichberechtigte BürgerInnen und in ihrer Vielfalt dargestellt werden, und 
nicht indem einzelne Rollenbilder oder Einzelschicksale medial hochgeschaukelt und 
überinszeniert werden. Medien sind aufgefordert aktiv reflektiert zur 
Bewusstseinsbildung im Sinne eines an Menschenrechten orientierten Bildes und 
zum Abbau von Barrieren (auch in Form von Vorurteilen) gegenüber behinderten 
Menschen beizutragen. Die klischeehafte Schubladisierung in Opfer und HeldInnen 
ist dem nicht dienlich.  
 
Rollenklischees in der Darstellung und Inszenierung - Beispiele aus der 
Printmedien-Analyse 

Kategorisierung in Anlehnung an die von Volker Schönwiese (2007) 
zusammengefassten Darstellungsweisen von Lothar Sandfort und Cornelia Renggli 
über Menschen mit Behinderungen in Medien. 
 

A) Das Elend der Behinderten steht im Fokus (Opferrolle) - Intention: Behinderten 
Menschen geht es schlecht, sie verdienen Mitleid 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kronen Zeitung

Der Standard

Kleine Zeitung

Kurier

Österreich

Heute

Opfer HeldIn neutral



 
48 

 
Abbildung 14: Berichtsvolumen und Beurteilung der Berichterstattung aus Sicht der UN-
Behindertenrechtskonvention im Zeitverlauf eines Jahres 

 
 
Wider Erwarten steigt die Berichterstattung in den Printmedien über Weihnachten nur 
marginal an. Zwar häufen sich in der Weihnachts- und Vorweihnachtszeit 
Spendenaufrufe und Charitybeiträge in einzelnen Medien, in vielen Zeitungen 
beschränkt sich das Spendensammeln oder die Berichterstattung über 
Charityaktionen für Menschen mit Behinderungen jedoch nicht auf die 
Weihnachtszeit. Beispiele dafür sind etwa die Sommer-Charityaktion von Radio 
Antenne (Steiermark), die vor allem in der Kleinen Zeitung ihren Niederschlag findet 
oder die medienübergreifend präsente Laufveranstaltung „Wings for Life“, wo 
Spenden für die Erforschung von Rückenmarkverletzungen lukriert werden. 
Insbesondere der hohe Anteil der Charity-Berichterstattung, aber auch die 
überbordende, zum großen Teil sehr klischeebehaftete Berichterstattung über die 
Sportunfälle von Grünberg, Müller, u.a. führen dazu, dass über das ganze Jahr 
hindurch ein relativ konstant hoher Anteil an „UN-Behindertenrechtskonvention 
widersprechender“ Berichterstattung über Behinderung stattfindet. Der Anteil an 
besonders positiven Darstellungen von Menschen mit Behinderung oder positive 
Beiträge im Sinne der Bewusstseinsbildung liegt deutlich hinter der problematischen 
Darstellung im Widerspruch zur UN-Behindertenrechtskonvention. 
 
Die klischeehafte Darstellung von Menschen mit Behinderungen, die Fokussierung 
auf „Einzelschicksale“ (anstatt darüber hinaus auch Barrieren, die 
gesellschaftspolitische oder rechtliche Perspektive aufzuzeigen), oder auch 
diskriminierende Wortwahl sowie Abbildungen widersprechen der UN-
Behindertenrechtskonvention. Auch die unkritische Berichterstattung über einzelne 
Themenbereiche – wie beispielsweise Artikel für die Beibehaltung der Sonderschulen 
oder Beiträge über geschützte Werkstätten, in denen behinderte Menschen nur 
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Taschengeld ausbezahlt bekommen – widersprechen der UN-
Behindertenrechtskonvention, da dadurch laut Konvention Exklusion statt Inklusion 
gefördert wird und die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen nicht 
entsprechend forciert wird. 
 
Dem Grundgedanken der Konvention dagegen entspricht es, wenn Medien offensiv 
für positive Bewusstseinsbildung eintreten, indem auf Rechte, Vielfalt, Chancen von 
Inklusion und die Teilhabe von Menschen mit Behinderung hingewiesen und diese 
medial aktiv gelebt wird. Etwa indem Menschen mit Behinderungen positiv und 
realitätsnah dargestellt werden und kritisch auf Missstände und Barrieren in der 
Gesellschaft hingewiesen wird, die Inklusion verhindern oder erschweren. 
 
Abbildung 15: Berichterstattung aus Sicht der UN-Behindertenrechtskonvention 

 
 
Der Medienvergleich zeigt zum Teil massive Unterschiede in der Art und Weise, wie 
über Menschen mit Behinderung berichtet wird, auf. Während der Standard einen 
vergleichsweise geringen redaktionellen Berichtsanteil von zehn Prozent aufweist, 
der gegen die UN-Behindertenrechtskonvention verstößt, kommen die 
Boulevardblätter auf Anteile von teilweise weit über 50 Prozent. Das bedeutet, dass 
über die Hälfte der Berichterstattung in den reichweitenstarken Boulevardblättern den 
Grundsätzen der UN-Behindertenrechtskonvention widerspricht. Die Zeitung 
Österreich berichtet kaum im Kontext Behinderung, wenn aber doch, so liegt der 
Anteil, der der UN-Konvention widerspricht, bei über 65 (!) Prozent.  
 
Die Kleine Zeitung berichtet am meisten im Kontext Behinderung, erreicht aber mit 
etwa 40 Prozent ebenfalls einen sehr hohen Anteil an Berichterstattung, der dem 
Grundgedanken der UN-Behindertenrechtskonvention widerspricht. Ähnlich gestaltet 
sich das Bild beim Kurier. Auf der anderen Seite bietet der Kurier aber auch 
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Relevanteste Player im Kontext Menschen mit Behinderungen 

Überwiegender Anteil an eigeninitiierter Berichterstattung 
Der überwiegende Teil der Berichterstattung über Menschen mit Behinderung und 
über den Themenkomplex Behinderung wird von Medien eigeninitiiert aufgegriffen. In 
knapp 20 Prozent der Fälle können sich medial AkteurInnen aus der Politik, NGOs, 
InteresssensvertreterInnen und andere Organisationen zur Thematik positionieren. 
Das in Medien gezeichnete Bild über Menschen mit Behinderungen und das 
gewählte Themensetting werden demnach durch die Medien und deren Redaktionen 
in sehr hohem Grad selbst beeinflusst.  
 
Abbildung 16: Anteil definierter AkteurInnen (Politik, NGOs, Einrichtungen,…) vs. von Medien 
eigeninitiierte Berichterstattung 

 
 
 
AkteurInnen im Kontext Behinderung 
Die Paralympics in Rio sorgen medienübergreifend für besonders viel Resonanz, 
entsprechend stark kann sich auch das Österreichische Paralympische Committee 
(ÖPC) profilieren. Neben einer angemessenen Repräsentanz der SportlerInnen in 
den Medien ist die zentrale Forderung des ÖPC ein gesicherter Rahmen für die 
Durchführung und Finanzierung der Paralympics, sowie die finanzielle Absicherung 
des Behindertensports. Das ÖPC bildet mit prominenten VertreterInnen aus Politik 
und Wirtschaft eine starke Lobby für behinderte SpitzensportlerInnen und verfügt 
darüber hinaus über die finanziellen Möglichkeiten, Redaktionen auf Reisen zu den 
Austragungsorten der Paralympics einzuladen und dadurch auch für eine höhere 
Resonanz der Paralympics in den Medien zu sorgen. 
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Unter den relevantesten AkteurInnen finden sich zudem Einrichtungen wie die 
Lebenshilfe, „Licht für die Welt“ oder die Caritas, bei denen insbesondere die 
„Versorgung“ und Betreuung behinderter Menschen an prominenter Stelle steht. Die 
dabei besetzten Themenbereiche umfassen überwiegend „Betreutes Wohnen“, 
„Pflege“ „Bildung“ und „Behinderte Menschen am Arbeitsmarkt“. 
 
Neben den Einrichtungen zur Versorgung und Betreuung von Menschen mit 
Behinderungen gibt es Interessensvertretungen, die medial von Relevanz sind und 
welche die Interessen und Rechte von Menschen mit Behinderungen oder speziellen 
Gruppen von Menschen mit Behinderungen dadurch auch in reichweitenstarken 
Massenmedien kommunizieren können, wenn auch nur auf sehr geringem 
quantitativem Niveau von wenigen tausend Wörtern im Zeitraum eines ganzen 
Jahres. Unter diese Interessensvereinigungen fallen etwa der Blinden- und 
Sehbehindertenverband in Österreich (BSVÖ), die Vereine ÖZIV Bundesverband – 
eine Interessensvertretung für Menschen mit Behinderungen – oder die Vereinigung 
BIZEPS Zentrum für Selbstbestimmtes Leben – eine Beratungsstelle für Menschen 
mit Behinderungen und deren Angehöriger in Wien.  
Die Volksanwaltschaft vertritt unter anderem die Belange behinderter Menschen 
parteiübergreifend. Im medialen Diskurs sind dabei für die Volksanwaltschaft die 
Rechte behinderter Menschen, Missstände in der Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention und Fälle von Diskriminierung zentrale Punkte. 

Abbildung 17: Relevante AkteurInnen (Angabe in Wörtern) 
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Der Beitrag der Politik 
Im Rahmen der Berichterstattung über Menschen mit Behinderungen nimmt die 
Politik eine untergeordnete Rolle ein. Der Anteil an der medialen Berichterstattung im 
Kontext Behinderung wird nur zu einem Prozent von AkteurInnen aus der Politik und 
den Parlamentsparteien besetzt. Das zeigt sehr deutlich, dass Behindertenpolitik /– 
obwohl es sich dabei um eine klassische Querschnittsmaterie handelt – nur marginal 
am politischen Parkett vertreten ist. Das liegt unter anderem daran, dass seitens der 
Politik zu wenig Engagement in der Kommunikation und im Aufgreifen 
entsprechender Themen beobachtbar ist. Insbesondere jene prominenten politischen 
Player, die in Medien in der Regel einfacher unterkommen (etwa ParteichefInnen 
oder MinisterInnen), äußern sich kaum zu den Lebensrealitäten von Menschen mit 
Behinderungen.  
 
Abbildung 18: Anteil der Politik an der Gesamtberichterstattung im Kontext Behinderung 

 
 
Von den Parlamentsparteien SPÖ, ÖVP, FPÖ, Grüne, Team Stronach und Neos 
positioniert sich die ÖVP am stärksten im Kontext Menschen mit Behinderungen und 
kommt auf einen Anteil von 45 Prozent an der politisch besetzten 
Gesamtberichterstattung. Vor allem Justizminister Wolfgang Brandstetter spielt in der 
medial kommunizierten Behindertenpolitik eine zentrale Rolle. Mit 
Reformvorschlägen zur umstrittenen Sachwalterschaft setzt sich der Justizminister 
„für Vertretung, gegen Entmündigung“ von Menschen mit Behinderung ein und greift 
damit ein zentrales Thema im Sinne der UN-Konvention auf. Auch Fälle von Gewalt 
gegen Menschen mit Behinderungen, deren Verwahrlosung oder unzulängliche 
Betreuung fallen in den Zuständigkeitsbereich des Ministers (teilweise auch in die 
Zuständigkeit der Länder) und sind medial von Relevanz.  
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Die SPÖ liegt mit einem Anteil von 37 Prozent hinter dem Koalitionspartner. 
Sozialminister Alois Stöger und der vorherige Sozialminister Hundstorfer 
positionieren sich innerhalb der SPÖ am stärksten. Der Sozialminister greift ein 
breites Themenfeld von Barrierefreiheit im öffentlichen Raum, über Hürden beim 
Wohnen und am Arbeitsmarkt, fehlende Betreuungsangebote und finanzielle 
Absicherung für Menschen mit Behinderungen und deren Angehörige für die 
Betreuung Betroffener auf, erfährt jedoch geringe Resonanz in den 
reichweitenstarken Boulevardblättern. Eine großangelegte Imagekampagne des 
Sozialministeriums für Barrierefreiheit findet in den Medien zwar breiten Niederschlag 
– Anzeigen fallen aber nicht unter die redaktionelle Berichterstattung und würden das 
Ergebnis verfälschen. (Anmerkung: Auf bezahlte Anzeigen und Imagekampagnen 
wird in einem eigenen Punkt dieser Studie kurz eingegangen). 
 
Abbildung 19: Mediale Relevanz der Parlamentsparteien im Kontext Behinderung 

 
 
Von den Oppositionsparteien kann sich die FPÖ mit Behindertensprecher Norbert 
Hofer am besten profilieren. Im Wahlkampf zur Bundespräsidentschaftswahl hat zwar 
die Behinderung von Hofer eine Rolle gespielt – indem die FPÖ Hofer als eine 
Person mit viel Willen, Kampfgeist und „einen, der wieder aufsteht, wenn er fällt“ 
inszeniert – aber auch weil Hofer aufgrund seiner Behinderung diskriminiert und 
beschimpft wurde. Letztendlich sind die aktiv gesetzten behindertenpolitischen 
Akzente bescheiden in ihrer medialen Auswirkung, die FPÖ nimmt im ohnehin sehr 
niedrigen Anteil der politisch besetzten Berichterstattung einen Anteil von neun 
Prozent ein.  
 
Auch die Grünen setzen hier kaum Akzente, zumindest nicht als Partei und von 
Seiten der Parteispitze. Sie kommen auf einen Anteil von acht Prozent. 
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Spezialauswertungen 

Geschlechterverhältnisse und Gendergap 
In Artikel 6 der UN-Behindertenrechtskonvention wird die positive Darstellung – 
insbesondere von Frauen mit Behinderung – gefordert. Die Begründung der UN 
dafür: Frauen mit Behinderung sind aufgrund ihres Geschlechts und ihrer 
Behinderung häufig von Mehrfachdiskriminierung betroffen. Es werden im Kontext 
Behinderung mehr Männer als Frauen abgebildet. Der Unterschied ist auf den ersten 
Blick nicht gravierend, wird aber bei näherer Betrachtung offensichtlich. Knapp 60 
Prozent der von Medien dargestellten Personen mit Behinderung sind Männer, etwa 
40 Prozent Frauen.  
 
Abbildung 20: Berichterstattung über Männer und Frauen mit Behinderungen 

 
 
Tatsächlich werden in diesem Frauenanteil von 40 Prozent nur in Ausnahmefällen 
„gewöhnliche“ Frauen mit Behinderungen dargestellt. Ein überwiegender Teil des 
Frauenanteils entfällt auf Berichterstattung über die ehemalige Stabhochspringerin 
Kira Grünberg. Der aufsehenerregende Fall von Kira Grünberg erhöht demnach den 
Frauenanteil bei der Darstellung von Menschen mit Behinderungen in Massenmedien 
zum Teil sehr deutlich. Das ist in gewisser Weise positiv, weil auch eine Frau mit 
Behinderung medial wahrgenommen wird, kann aber aus Sicht der UN-
Behindertenrechtskonvention auch kritisch gesehen werden. Der Tunnelblick auf 
Einzelfälle, wie jenen von Kira Grünberg und die enorme mediale Inszenierung von 
Grünberg als Heldin, teilweise auch als Opfer, verzerren den Blick auf die 
Lebensrealität von vielen behinderten Frauen in der Gesellschaft. 
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Lässt man die Präsenz von Kira Grünberg unberücksichtigt, dann verbleibt in den 
reichweitenstarken Boulevardblättern ein minimaler Frauenanteil von rund zehn 
Prozent. In der Zeitung Österreich beträgt der Frauenanteil ohne Kira Grünberg gar 
nur fünf Prozent. Frauen mit Behinderung sind damit vor allem in jenen Medien stark 
unterrepräsentiert, die den größten Einfluss auf Bewusstsein und Meinungsbildung 
Österreich haben. Den niedrigsten Gesamtanteil von Frauen erreicht die Kleine 
Zeitung, die zu fast 70% Männern mit Behinderungen eine mediale Bühne bietet. Der 
Frauenanteil ohne Kira Grünberg beträgt in der Kleinen Zeitung knapp 15 Prozent.  
 
Den höchsten Frauenanteil (ohne K. Grünberg) erreichen Standard und Kurier mit 
jeweils gut 40 Prozent. In den beiden Blättern erfährt Kira Grünberg zudem eine 
weniger ausgeprägte Medienresonanz. 
 
Abbildung 21: Anteil von K. Grünberg an der Berichterstattung 

 
 
Auch der Männeranteil wird durch prominente Personen wie Lukas Müller oder 
Paralympics-Teilnehmer wie Schwimmer Andreas Onea, Reiter Peppo Puch oder 
Rennrollstuhlfahrer Thomas Geierspichler erhöht, aber bei Weitem nicht im selben 
Ausmaß. 
 
Ziel aus Sicht der UN-Behindertenrechtskonvention in der Darstellung von Menschen 
mit Behinderung muss ein realistisches Abbild der Realität und der Lebenswelten 
behinderter Personen sein – und damit auch die angemessene Präsenz und 
Sichtbarkeit von Mädchen und Frauen. Das bedeutet nicht, dass prominente 
Personen mit Behinderung nicht präsent sein sollen, aber es muss im Sinne der 
Konvention auch die Repräsentation und Teilhabe „gewöhnlicher“ Menschen mit 
Behinderung gelingen, auch wenn diese keine besonderen (Sport-)Leistungen oder 
ein „Meistern von Schicksalen“ in ihrer Vita vorweisen können.  
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Behinderungsarten in Medien 
Ein überwiegender Teil der in Medien dargestellten Menschen mit Behinderungen 
hat eine Lähmung oder eine Beeinträchtigung des Bewegungsapparats und sitzt im 
Rollstuhl. Hier schlägt vor allem die überdimensionale Präsenz von Kira Grünberg, 
Lukas Müller, Thomas Geierspichler und anderen prominenten SportlerInnen zu 
Buche. Berichterstattung über Autismus und Personen mit Autismus findet 
überwiegend zum Weltautismustag Anfang April statt. 
 
Abbildung 22: Behinderungsarten 

 
 
Bemerkenswert ist zudem, dass sich kaum schwerstbehinderte oder 
mehrfachbehinderte Männer, Frauen, Buben und Mädchen in den Massenmedien 
finden – wenn, dann ausschließlich im Kontext Charity. Auch andere 
Behinderungsarten, wie Hör- oder Sehbehinderungen finden sich erst weiter hinten 
im Ranking. Menschen mit Lernschwierigkeiten schaffen es fast ausschließlich im 
Kontext der Special Olympics in die Medien.  
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Der Leistungsaspekt in der Berichterstattung über Menschen mit 
Behinderungen 
Menschen mit Behinderungen erreichen medial häufig erst dann Aufmerksamkeit, 
wenn sie außergewöhnliche Leistungen bringen, wenn sie Kampfgeist und 
Willensstärke demonstrieren und Erfolge vorweisen können (siehe dazu 
Darstellungsmuster von Menschen mit Behinderung). Das betrifft nicht nur den 
Spitzensport, wo die Fokussierung auf Leistung und Erfolg nichts Ungewöhnliches 
ist. Über ein Viertel der Berichterstattung über Menschen mit Behinderungen streicht 
explizit oder implizit den Leistungsaspekt hervor. 
 
Abbildung 23: Anteil der Berichterstattung, in welcher der Leistungsaspekt dominiert 

 
 
Darunter fällt vor allem die heldenhafte Inszenierung und Darstellung von Menschen 
mit Behinderungen. Gängige Beispiele in der Diktion – wie etwa „zeigt Kampfgeist“, 
„meistert sein Leben“ „kämpft sich zurück“, „lässt sich nicht unterkriegen“ „trotz 
Behinderung“, „verliert niemals den Mut“ – zeigen eine große Faszination der Medien 
für Geschichten von Menschen mit Behinderungen, wenn diese etwas scheinbar 
„Außergewöhnliches“ oder „Übermenschliches“ schaffen. Nicht nur die Wortwahl, vor 
allem auch der Umfang dieser heldenhaften Geschichten in den Medien, 
unterstreichen das mediale Interesse. 
 
Beispiele aus den Medien: 
 

Der Standard (3.3.2016) - „Ruf nach höherer Strafe für Betriebe ohne Behinderte“   
„Der blinde Bergsteiger Andy Holzer ließ sich von Barrieren nie abschrecken.“ (Bild zum Beitrag 
zeigt blinden Bergsteiger kletternd in der Felswand) 
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Kleine Zeitung (25.9.2016) – „Gold für den Lebensmut“ 
„Gold für den Lebensmut“ titelt die Kleine Zeitung nach dem Sieg von Pepo Puch bei den 
Paralympics in Rio. „Der goldene Reiter. Der Steirer Pepo Puch lebt beispielhaft vor, wie man 
Schicksalsschlägen trotzt. Das Lebensmotto des 50-Jährigen: Was denkbar ist, ist auch 
machbar…“ 

 
Aus Sicht der UN-Konvention sollen Menschen mit Behinderungen möglichst positiv, 
realitätsnah, gewöhnlich und vor allem auch in ihrer Vielfalt abgebildet und in den 
Medien repräsentiert werden. Dem widerspricht sowohl die Glorifizierung einzelner 
„Ausnahmeerscheinungen“, wie auch die gegenteilige Inszenierung und Darstellung 
als bemitleidenswertes Opfer.   
 
Behinderung als „Nebensache“ 
Inklusion in Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention ist erst dann gegeben, wenn 
es nicht mehr das Denken in zwei Gruppen von Menschen gibt – einer 
„Mehrheitsgruppe“ von nichtbehinderten Menschen und einer „Außengruppe“ von 
behinderten Menschen (vgl. Sozialverband VdK). Behinderung wird, wenn 
Zusammenleben und Teilhabe ermöglicht wird, zu etwas weniger „Exotischem“. Eine 
Behinderung kann als nur eine von vielen Eigenschaften eines Menschen gesehen 
werden. „Ich bin in erster Linie Mensch und erst viel später behindert.“ (Fierlinger, 
2003). Dennoch werden Menschen mit Behinderungen in der medialen Darstellung in 
den allermeisten Fällen entweder auf ihre Behinderung reduziert oder die 
Behinderung stellt zumindest ein zentrales Element in der Berichterstattung dar. 
 
Abbildung 24: Behinderung als „nebensächliches“ Faktum 
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Nur in Ausnahmefällen (ein Prozent des Berichtsvolumens eines ganzen Jahres) gibt 
es Berichte über Menschen mit Behinderungen, in denen eine Behinderung als so 
„normal“ und „nebensächlich“ erachtet wird, dass sie entweder gar nicht erwähnt und 
explizit angesprochen wird oder nur eine Randbemerkung bleibt. Eines der wenigen 
Beispiele aus der Printberichterstattung ist ein Beitrag über eine IT-
Forschungsgruppe in Österreich, der Initiator der Forschungsarbeiten sitzt im 
Rollstuhl. In der medialen Berichterstattung tut die Behinderung zu allererst nichts zur 
Sache, es stehen Expertise und Entwicklungen des Forschers im Zentrum.  
 
Positionierung der relevanten Artikel in den Medien 
Neben dem Berichtsvolumen in der Berichterstattung und der Relevanz der Medien 
spielt die Positionierung der Artikel in den Medien eine große Rolle, vor allem 
hinsichtlich Wahrnehmbarkeit der Artikel. Aufmacher auf der Titelseite, auf den 
ersten Seiten im Politik- und Gesellschaftsteil einer Zeitung – aber auch im Sportteil – 
erreichen wesentlich mehr Beachtung und werden von den RezipientInnen häufiger 
und intensiver wahrgenommen, als Artikel in einer Beilage. Mit der Positionierung 
eines Artikels wird diesem auch ein gewisser Grad an Wichtigkeit beziehungsweise 
Unwichtigkeit zugeschrieben. 
 
Abbildung 25: Positionierung der Artikel in den Medien 

 
 
Der überwiegende Anteil der Berichterstattung (36 Prozent) über Menschen mit 
Behinderungen findet sich in diversen Beilagen (Gesundheit, Pflege, 
Bildungsbeilagen, etc.) der Zeitungen. Ein besonders hoher Anteil von 25 Prozent 
findet sich auch im Sportteil. Die starke Präsenz behinderter Menschen in der 
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Behinderung und Charity für PR-  und Marketingzwecke 
Auch abseits der als Werbung ausgewiesenen und bezahlten Anzeigen in Zeitungen 
findet in der Berichterstattung über Menschen mit Behinderungen eine 
verhältnismäßig starke Profilierung und Präsenz von Unternehmen, Medien und 
Organisationen statt, die sich – hauptsächlich über Spenden- und 
Wohltätigkeitsaktionen für Menschen mit Behinderungen – in den Medien 
positionieren können. 
 
Abbildung 26: Anteil Marketing / PR 

 
 
Vor allem medial gut platzierte Spendenübergaben und Charityaktionen sind eine 
vergleichsweise günstige Gelegenheit für Unternehmen, Organisationen und letztlich 
auch für Medien selbst, sich positiv zu profilieren, das Image aufzupolieren und ihr 
„soziales Engagement“ unter Beweis zu stellen. Klassische Beispiele sind etwa die 
medial gut platzierte Spendenscheckübergabe in der Vorweihnachtszeit und 
Abbildungen von Prominenten, PolitikerInnen und CEOs bei Spendengalas auf den 
Society-Seiten.  
 
Beispiele aus den Medien: 
 

Kronen Zeitung (28.11.2015) – „Mit Christbaumkauf helfen“ 
„Mit dem Kauf eines Weihnachtsbaums kann man in diesem Winter Gutes tun. Pro verkauftem 
Baum spendet die Baumarktkette Hornbach 50 Cent an die Aktion „Licht ins Dunkel“, 
mindestens aber 30.000 Euro. Das freut auch die heimischen Christbaumbauern, denn alle 
Bäume kommen aus Österreich.“ – Es folgt ein (nicht gekennzeichnetes) Plädoyer über eine 
halbe Seite für heimische Christbäume und Tipps, wie diese lang frisch bleiben. 
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Abbildung 27: Weihnachts-Charity-Aktion der Kleinen Zeitung 

 
 

Kleine Zeitung (27.12.2015) – „Danke“ „Aktion Steirer helfen Steirern“ 
Die Kleine Zeitung bedankt sich bei ihren LeserInnen für deren „Großherzigkeit“ und profiliert 
sich auch selbst mit dieser „guten Tat“.  

 
Der Werbeäquivalent solcher Medienberichte ist in der Regel ungleich höher als die 
tatsächlich gespendete Geldsumme, der finanzielle Aufwand für ein Unternehmen im 
Vergleich meist minimal. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn Unternehmen – 
wie etwa große Handelsketten, Medienhäuser und andere Organisationen – ihre 
eigenen KundInnen um Spenden bitten, um sich (und die eigene „Kundenfamilie“) 
dann mit dieser Aktion medial positiv zu profilieren.  
 
Sehr kritisch werden die diversen Meldungen, „was doch alles für Behinderte getan 
wird“ in den Medien von Lothar Sandfort gesehen, der in seinem Medien-Manifest 
ausdrückt, dass vor allem der Charity-Berichterstattung häufig 
„Gewissensberuhigung“ und „Imagepflege“ zu Grunde liegen. Um entsprechend 
Spenden zu lukrieren, bedient man sich Rollenklischees, indem Menschen mit 
Behinderung „bedauernswert“ inszeniert werden (vgl. Sandfort, 1982, S. 209).  
 
Der Anteil der Berichterstattung, die – ohne als Werbung gekennzeichnet zu sein – 
PR-Zwecke erfüllt, beläuft sich im Untersuchungszeitraum auf zwölf Prozent. Nicht 
eingerechnet sind hier jene Beiträge, die als bezahlte Anzeigen gekennzeichnet sind. 
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Bezahlte Anzeigen – Imagekampagnen 
Neben der redaktionellen Berichterstattung über Menschen mit Behinderungen und 
Themen im Kontext Behinderung wurden im Zuge der Analyse auch bezahlte 
Anzeigen und Inserate analysiert und ausgewertet. Mit der Unterzeichnung der 
Konvention verpflichten sich die Vertragsstaaten laut Art. 8 der UN-
Behindertenrechtskonvention, unterschiedliche Maßnahmen zur 
Bewusstseinsbildung zu treffen und mit Informationskampagnen Stereotypen und 
Vorurteilen entgegenzuwirken. Imagekampagnen zur positiven Bewusstseinsbildung 
sind im Sinne der Konvention damit ausdrücklich erwünscht. 
 
Knapp 65 Prozent, der in den Printmedien veröffentlichen bezahlten Anzeigen 
erfüllen Anforderungen der UN-Behindertenrechtskonvention, indem positiv und 
bewusstseinsbildend dazu beigetragen wird, Rechte, Würde und das Bild behinderter 
Menschen in der Öffentlichkeit zu stärken.  
 
Abbildung 28: Bezahlte Anzeigen – Beurteilung aus Sicht der UN-
Behindertenrechtskonvention 

 
 
Dabei fällt vor allem die Kampagne des Sozialministeriums „Barrierefrei – Ein Plus für 
alle“ ins Gewicht, die besonders häufig und medienübergreifend geschaltet wurde. 
Darin wird auf die Notwendigkeit der Barrierefreiheit im öffentlichen Raum 
hingewiesen – und als Plus für die gesamte Gesellschaft beworben. Von 
Barrierefreiheit profitieren nicht nur Menschen mit Behinderungen. Barrierefreiheit 
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erlaubt die Teilhabe unterschiedlichster Personen am öffentlichen Leben, alle 
profitieren von einem barrierefreien Umfeld. 
 
Abbildung 29: Imagekampagne des Sozialministeriums 

 
 
Ein weiteres Beispiel für eine gelungene Kampagne im Sinne der UN-
Behindertenrechtskonvention liefert die ÖBB – ebenfalls im Kontext Barrierefreiheit. 
In dieser Kampagne werden Menschen mit Behinderungen zum Ideenaustausch 
eingeladen, um über Bedürfnisse, Probleme, Wünsche im Bereich Barrierefreiheit 
gemeinsam zu diskutieren und einer befriedigenden Lösung für alle näher zu 
kommen. 
 
Ein Viertel der geschalteten Anzeigen widersprechen dem Grundgedanken der UN-
Behindertenrechtskonvention, in den meisten Fällen deshalb, weil das Bewerben der 
eigenen Spendenaktionen oder Spendenbereitschaft im Zentrum steht. Behinderte 
Menschen werden als bemitleidenswert und bedürftig dargestellt, das Image der 
Organisation wird durch eine „gute Tat“ aufgebessert, beziehungsweise zur positiven 
Profilierung genutzt. 
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Abbildung 30: Anzeige zur Charity-Aktion von Radio Antenne Steiermark 

 
 
Die Grundsätze der UN-Behindertenrechtskonvention einer respektvollen, 
bewusstseinsbildenden und positiven Darstellung von Menschen mit Behinderungen 
gelten auch für Anzeigen und Imagekampagnen. 
 
Gekennzeichnete Gratisinserate  
Eine Sonderstellung nehmen Gratisinserate in Zeitungen ein. Diese repräsentieren 
weder die redaktionelle Berichterstattung, noch handelt es sich dabei um Werbung, 
die von Organisationen, Personen oder Parteien finanziell abgegolten wird. Solche 
Gratisinserate sind medial in der Regel bei Themen für „den guten Zweck“ keine 
Seltenheit und oft geht es dabei um Spendenaktionen. Medien unterstützen durch 
ein Gratisinserat eine Kampagne oder ein Projekt unentgeltlich. Prominentes Beispiel 
im Bereich Menschen mit Behinderungen ist die ORF-Aktion „Licht ins Dunkel“, die 
von diversen Organisationen Unterstützung erfährt.  
 
Abbildung 31: Beispiele Unterstützung für „Licht ins Dunkel“ 

 
 
Bemerkenswert ist die Unterstützung von „Licht ins Dunkel“ durch den Standard. Der 
Standard greift redaktionell den Bereich Charity bei der Berichterstattung und 



 
68 

Darstellung von Menschen mit Behinderungen nicht auf. Trotzdem unterstützt der 
Standard im November und Dezember 2015 die Charity-Aktion „Licht ins Dunkel“ mit 
fünf ganzseitigen Gratisanzeigen (260x440mm) und darüber hinaus 26 
Kleinanzeigen im Ausmaß von 265x25 mm. Im Dezember gibt es im Standard mit 
Ausnahme vom 4. Dezember täglich eine Kleinanzeige für die ORF-Spendenaktion. 
 
Abbildung 32: Anzeige im Standard „Licht ins Dunkel“ 
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Die Notwendigkeit und Wichtigkeit des Engagements der NGOs und Organisationen 
im Behindertenbereich ist evident, auch um in anderen, klassischen Medien 
Aufmerksamkeit zu erreichen und innerhalb der Community zu informieren und zu 
vernetzen. Letztlich braucht es für die Kommunikation und Information via Facebook 
auf breiter Ebene allerdings jene Player, die auf eine große Gefolgschaft zählen 
können und viele Menschen erreichen.  

PolitikerInnen als einflussreiche Sprachrohre  

Insbesondere PolitikerInnen genießen in der Öffentlichkeit oft einen hohen 
Bekanntheitsgrad, einige davon sind auch auf Facebook gut vernetzt. Ein 
prominentes Beispiel dafür ist etwa Außenminister Sebastian Kurz, der laut Social-
Media Ranking6 im November 2016 mit über 380.000 Facebook-Fans weit vorne im 
Ranking der einflussreichsten Facebook-Nutzer Österreichs rangiert. Postet der 
Außenminister im Kontext Menschen mit Behinderung (obwohl das nicht zu seinen 
Zuständigkeiten zählt), erreicht dieser Beitrag schon aufgrund dieser Basis-
Reichweite wesentlich mehr Menschen als ein Beitrag der Caritas Österreich (ca. 
17.000 FB-Fans) oder engagierter NGOs und Behindertenorganisationen, die in der 
Regel nur wenige hundert FB-Follower und damit nur eine kleine Zielgruppe 
erreichen können. 

Abbildung 33: Politische Player Facebook 

 

Auch der FPÖ-Politiker Norbert Hofer setzt speziell im Bundespräsidentenwahlkampf 
auf die Thematisierung von Menschen mit Behinderungen und positioniert sich 
mehrmals im untersuchten Zeitraum via Facebook. Auch er erreicht durch seine 
Popularität auf dieser Plattform eine Vielzahl an Menschen und löst viele Reaktionen 
aus.  

                                                           
6 http://www.socialmediaranking.at/  

http://www.socialmediaranking.at/
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Äußern sich bekannte politische Player via Facebook im Kontext Behinderung, dann 
erreichen sie mit diesem Vorgehen in der Regel deutlich mehr Menschen als 
klassische NGOs in diesem Bereich. Aus diesem Grund tragen PolitikerInnen auch 
eine besonders hohe Verantwortung, wie Menschen mit Behinderungen in der 
Öffentlichkeit wahrgenommen werden.  
 
Allgemein kann festgehalten werden, dass sich die Politik im sozialen Netzwerk 
Facebook auffällig wenig mit Menschen mit Behinderungen beschäftigt. So bleiben 
abseits von Norbert Hofer, Sebastian Kurz und Sportminister Doskozil, der für die 
Paralympics in Österreich verantwortlich zeichnet, die Politikerinnen und Politiker 
meist unter der Wahrnehmungsgrenze für eine breite Öffentlichkeit. Für große 
Empörung sorgte eine Stellungnahme des FP-Politikers Harald Vilimsky, der das 
Wahlrecht für besachwaltete Personen einschränken wollte.  Hier gibt es via 
Facebook Gegenreaktionen von anderen politischen Parteien und Playern. Ganz 
allgemein spielen sich diese Debatten jedoch im Ausmaß von nur wenigen hundert 
Reaktionen und Interaktionen in Form von Likes, Kommentaren oder Shares ab, 
sodass davon ausgegangen werden kann, dass der Einfluss auf die breite 
Öffentlichkeit bescheiden ausfällt.  
 
Organisationen mit hoher Social-Media-Affinität  

Neben Playern aus der Politik sind es große Organisationen und Medienhäuser, die 
Aufmerksamkeit mit ihren Beiträgen erreichen. Ein Player, der im untersuchten 
Zeitraum Juli bis September 2016 relevant und sehr aktiv ist, ist Antenne Steiermark, 
mit knapp 113.000 Facebook-Fans. Der Radiosender veranstaltet über die 
Sommermonate eine Spendensammelaktion für ein Mädchen, welches einen neuen 
Rollstuhl benötigt. Die Aktion von Antenne Steiermark wird in der Kleinen Zeitung 
groß gebracht und auch via Facebook mit zahlreichen Beiträgen und Videos 
vermarktet.  

Abbildung 34: Beispiele „Radio Antenne Steiermark“ 

 
 
Abbildung 34: Beispiele „Radio Antenne Steiermark“ 
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Die meisten Organisationen im Sozialbereich und Behindertenvereine haben in 
Österreich nicht die entspechende Reichweite und oft auch nicht die finanziellen 
Mittel zur Verfügung, um eine breite Öffentlichkeit zu erreichen. Es gibt jedoch 
andere Player im deutschsprachigen Raum, die immer wieder auch Schwerpunkte 
von und über Menschen mit Behinderungen gestalten und auch am österreichischen 
Markt Bewusstsein schaffen. Als Beispiel dafür sei die gemeinnützige Organisation 
Aktion Mensch in Deutschland erwähnt. Das Video über den Abbau von Vorurteilen 
und einen Schritt Richtung Inklusion „Die neue Nähe“ wurde mit Stand Ende 
November 2016 bereits über 7,5 Mio mal aufgerufen und auch in Österreich vielfach 
geteilt.  

Abbildung 35: Bewusstseinsbildungskampagne „Aktion Mensch“ 

 
 
Kampagnen, die von großen Organisationen aufbreitet werden und entsprechend via 
Social Media vermarktet werden, können auf niederschwellige Art und Weise viele 
Menschen erreichen und eine entsprechende Wirkung entfalten. 
 
Menschen mit Behinderungen im öffentlichen Leben 

Einige Menschen mit Behinderungen erreichen über Facebook besonders viel 
Aufmerksamkeit. Vor allem SportlerInnen oder Personen, die nach Unfällen im 
medialen Rampenlicht stehen. Beispiele dafür sind der deutsche Schauspieler 
Samuel Koch oder die ehemalige österreichische Stabhochspringerin Kira Grünberg. 
Rund um die Paralympics sind auch Behindertensportler wie Rennrollstuhlfahrer 
Thomas Geierspichler oder Schwimmer Andreas Onea via Facebook besonders 
aktiv. Für SportlerInnen spielt – wie auch bei nichtbehindeten AthletInnen - dabei die 
Selbstvermarkung und Selbstinszenierung (SponsorInnen und Bekanntheitsgrad) 
eine wichtige Rolle. Die Öffentlichkeitsarbeit via Facebook wirkt oft entsprechend 
professionalisiert und routiniert. 
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Mit den Paralympics Ende Sommer 2016 erreichen auch BehindertensportlerInnen in 
Österreich vermehrt Aufmerksamkeit auf Facebook – hier dominiert bei der 
(Selbst)Inszenierung – nicht anders als bei nichtbehinderten SportlerInnen – der 
Leistungsaspekt. 
 
 
Darstellung und Inszenierung von Menschen mit Behinderungen via Social 
Media 

Postings von nichtbehinderten Menschen oder Organisationen 
Ähnlich wie bei den Printmedien zeigt sich auch auf Facebook eine starke 
Polarisierung bei der Darstellung von Menschen mit Behinderungen. Wird von  
nichtbehinderten Menschen über Menschen mit Behinderungen gepostet, dann 
werden häufig die immer gleichen Rollenklischees reproduziert, indem vor allem auf 
Mitleid gesetzt wird. Das passiert meist über die verwendete Sprache.  
 
Abbildung 36: Darstellungsmuster Menschen mit Behinderungen auf Facebook 

 
 
Es werden Geschichten erzählt von „Menschen, mit denen es das Schicksal nicht so 
gut gemeint hat“, Charity-Aktionen beworben, die „berührende“ Einblicke liefern und 
für „Gänsehautmomente“ sorgen. Auch wird von Kindern berichtet, die mit „anderen 
normalen Kindern“ gemeinsam spielen – allesamt Geschichten, „die absolut 
beeindrucken“ – das sind nur einige der Phrasen, die in der Sprache aber allesamt 
eine klare Botschaft mittransportieren: Menschen mit Behinderungen verdienen  
Mitleid und sie sind Opfer ihrer Behinderung. Eine einseitige, entwürdigende und 
klischeehafte Darstellung, die der UN-Behindertenrechtskonvention klar widerspricht. 
 




